
 

Landesjugendamt 

Juni 2017 

Niederschrift 

über die Sitzung 
des Landesjugendhilfeausschusses Rheinland-Pfalz (15/4) am 24. April 2017 

 

im Erbacher Hof, Kardinal-Volk-Saal, 

Grebenstraße 24, 55116 Mainz 

 

Teilnehmer:  siehe Anwesenheitsliste 

Dauer:   10.00 Uhr – 13.00 Uhr 

 

Festgestellte Tagesordnung: 

1. Eröffnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 

2. Festlegung der Tagesordnung 

3. Annahme der Niederschrift über die Sitzung am 13. Februar 2017 

4. Informationen aus den Fachausschüssen des Landesjugendhilfeausschusses 

5. Informationen aus den Ministerien und der Verwaltung des Landesjugendamtes 

6. Vorlage Nr. 6 
Sammlung und erste Erörterung von Themen für die 15. Amtsperiode des Landes-
jugendhilfeausschusses 

7. Vorlage Nr. 7 
Berichterstattung über das Praxisentwicklungsprojekt zur Profilierung von Jugend-
arbeit in Rheinland-Pfalz 
hier: Verlauf, Ergebnisse, Perspektiven 

8. Vorlage Nr. 8 
Novellierung des SGB VIII – kritische Punkte / Stellungnahme 

9. Vorlage Nr. 9 
Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe nach § 75 SGB VIII 
hier: Sportjugend Pfalz 

10. Vorlage Nr. 10 
Eckpunktepapier zur Weiterentwicklung, Steuerung und Finanzierung der Hilfen 
zur Erziehung als gemeinsame Aufgabe öffentlicher und freier Träger 

11. Vorlage Nr. 11 
Orientierungshilfe „Zusammenarbeit mit Eltern in der Kindertageseinrichtungen in 
Rheinland-Pfalz“ 

12. Verschiedenes 
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zu TOP 1: Eröffnung und Festlegung der Beschlussfähigkeit 

Der Vorsitzende, Albrecht Bähr, eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 

Herr Bähr stellt fest, dass zu der heutigen Sitzung fristgerecht eingeladen wurde. Der 
Ausschuss beschlussfähig ist. 

zu TOP 2: Festlegung der Tagesordnung 

Die Tagesordnung wird mit einer Änderung angenommen. Der Tagesordnungs-
punkt 9, Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe nach § 75 SGB VIII der Sport-
jugend Pfalz, entfällt. Diese hat ihren Antrag zurückgezogen, da ihr seitens der Ver-
waltung förmlich bestätigt werden konnte, dass sie auf der Basis der Anerkennung 
aus der Nachkriegszeit kraft Gesetzes auch nach dem SGB VIII anerkannt ist. 

zu TOP 3: Annahme der Niederschrift über die Sitzung am 13. Februar 2017 

Die Niederschrift über die Sitzung am 13. Februar 2017 wird einstimmig angenom-
men.  

zu TOP 4: Informationen aus den Fachausschüssen des Landesjugendhil-
feausschusses 

Fachausschuss 1: 

Zur Sitzung vom 7. April 2017 wird auf die Berichtsvorlage in der Anlage verwiesen. 

Der Fachausschuss 1 empfiehlt den Fachtag „Eigenständige Jugendpolitik in Rhein-
land-Pfalz“, der am 11. Mai 2017 im Kurfürstlichen Schloss in Mainz stattfindet. Das 
Faltblatt dazu ist den Mitgliedern als Tischvorlage ausgehändigt worden.  

 

Fachausschuss 2: 

Zur Sitzung vom 7. April 2017 wird auf die Berichtsvorlage in der Anlage verwiesen. 

Der Fachausschuss 2 hat sich in seiner Sitzung in Anwesenheit der Fachreferentin 
Xenia Roth vom Ministerium für Bildung mit der Novellierung des Kindertagesstätten-
gesetzes Rheinland-Pfalz befasst. Der Fachausschusses 2 hat einen Beschlussvor-
schlag zum Thema „Novellierung des Kindertagesstättengesetzes Rheinland-Pfalz“ an 
den Landesjugendhilfeausschuss formuliert. Er ist der Niederschrift als Anlage beige-
fügt. Der Landeselternausschuss der Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz (LEA) er-
gänzt die Beschlussvorlage des Fachausschusses 2 mit einem Ergänzungsantrag der 

als Tischvorlage den Mitgliedern ausgehändigt worden ist.  

Mathias Rösch, Landesbeauftragter für die Belange behinderter Menschen in Rhein-
land-Pfalz bittet darum, bei der Novellierung des Kindertagesstättengesetzes zum 
Thema „Inklusion“ den Landesteilhabebeirat für Menschen mit Behinderung auf der 
Informationsebene mit einzubeziehen.  

Der Landesjugendhilfeausschuss beschließt einstimmig die Bitte an das Bil-
dungsministerium, die formulierten grundsätzlichen Prämissen für die Novelle 
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des Kindertagesstättengesetzes an geeigneter Stelle in das Gesetzgebungsver-
fahren einzubringen, einschließlich des Ergänzungsantrags des Landeseltern-
ausschusses Rheinland-Pfalz.  
Der Landesjugendhilfeausschuss wird Frau Ministerin Dr. Hubig den Beschluss 
des Landesjugendhilfeausschusses zur Novellierung des Kindertagesstättenge-
setzes in einem Brief übermitteln. 

 

Fachausschuss 3: 

Zur Sitzung vom 4. April 2017 wird auf die Berichtsvorlage in der Anlage verwiesen.  

Der Fachausschuss 3 bittet um Erteilung eines Arbeitsauftrages zur Erstellung eines 
Papieres, das sich mit den Jugendhilfeangeboten für begleitete und unbegleitete 
Flüchtlinge und ihre Familien beschäftigt.  

Der Landesjugendhilfeausschuss erteilt dem Fachausschuss 3 einstimmig den 
Arbeitsauftrag zur Erstellung eines Papieres, das die Bedarfe sowie den Zugang 
und die Angebote für Maßnahmen im Rahmen der HzE beleuchtet. Des Weiteren 
sollen Rahmenbedingungen und Anforderungen für Fachkräfte formuliert wer-
den.  

zu TOP 5: Informationen aus den Ministerien und der Verwaltung des Lan-
desjugendamtes 

Regine Käseberg vom Ministerium für Bildung berichtet zu vier Punkten: 

 Die Verwaltungsvorschrift zur Investitionskostenförderung wird angepasst, um die 
neuen Bundesmittel durchzuleiten. Das Gesetz zu den neuen Bundesmitteln wird 
am 12. Mai 2017 im Bundesrat beraten. 

 Die Budgets 2018 für das Programm Kita-Plus sind bekannt gegeben worden.  

 Zum Thema „Novellierung des Kindertagesstättengesetzes Rheinland-Pfalz“ be-
schäftigt sich das Ministerium mit der Frage eines zukünftigen Finanzierungssys-
tems. Es stehen zwei Finanzierungssysteme zur Verfügung: das bisherige Ist-
Kostensystem in überarbeiteter Form sowie ein pauschalisiertes Finanzierungs-
system. Die zur Debatte abgegebenen Stellungnahmen werden auf der Home-
page des Ministeriums für Bildung in Kürze veröffentlicht. 

 Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz hat am 14.02.2017 seinen Jahresbericht ver-
öffentlicht. Er beanstandet folgende Themen im Hinblick auf die Kindertagesbe-
treuung: 

I. Er moniert, dass es kein Musterraumprogramm und damit keine Kennwerte 
gibt, aus denen hervorgeht, wieviel eine geförderte Kindertageseinrichtung am 

Ende kosten darf.  

II. Es wird den kommunalen Gebietskörperschaften (Kreis und kreisfreie Städte) 
vorgeworfen, die baufachliche Prüfung nicht im Sinne des Landesrechnungs-
hofs durchzuführen. Er schlägt vor, die baufachliche Prüfung an eine staatliche 
Stelle zu übertragen.  
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III. Der Rechnungshof wird eine Orientierung zu einer Lebenszykluskostenberech-
nung im Investitionskostenförderbereich entwickeln. Aufgrund der demographi-
schen Entwicklung sollen andere Nutzungsformen ggfs. Nutzungsänderungen 
für die Gebäude ausgewiesen werden.  

IV. Im Bereich der Personalkostenförderung werden Komplexität und Intranspa-
renz bemängelt.  

V. Der Rechnungshof rügt das Spannungsverhältnis zwischen bewilligten und 
nicht belegten Kindertagesplätzen. Er fordert die Landesregierung auf, keine 
unbelegten Plätze zu finanzieren.  

VI. Die Privilegierung der freien Träger gegenüber den öffentlichen Trägern wird 
vom Rechnungshof kritisiert. Die öffentlichen Träger haben sich dazu inzwi-
schen geäußert.  

Die Landesregierung wird zu den Feststellungen des Rechnungshofberichts die Per-
sonal- und Investitionskosten für die Kindertagesbetreuung betreffend in der Rech-
nungsprüfungskommission des Landes Stellung nehmen.  

 

Andreas Winheller findet der Rechnungshof habe zur Investitionskostenförderung 
„fachlich lausig gearbeitet“, da offensichtlich nicht alle relevanten Zielvorgaben in die 
Prüfung mit einbezogen worden sind.  

Albrecht Bähr empfindet es als politisch fragwürdig, wenn die Prüfbehörde die Dinge 
so interpretiert, dass daraus ein Rechtfertigungsdruck genau für diejenigen erwächst, 
die sich seit Jahren bemühen, eine qualitative hochwertige Arbeit unter den ständig 
neuen Bedingungen zu entwickeln.  

Claus Eisenstein weist darauf hin, dass mit der Landesregierung zukünftig diskutiert 
werden müsse, ob es im Kindertagesstättenbereich nunmehr um finanzielle Notwen-
digkeiten gehen soll oder ob eine qualitativ hochwertige Kindergartenbetreuung ange-
strebt wird.  

Regine Käseberg ergänzt, dass es einige Impulse aus dem Rechnungshofbericht gibt 
die sinnvoll sind. Das Ministerium werde sich mit Rechnungshofbericht genauer ausei-
nandersetzen und beraten.  

 

Claudia Porr vertritt Klaus Peter Lohest vom Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, 
Integration und Verbraucherschutz und berichtet zu vier Punkten: 

 Die langjährige Leiterin des Familienpolitikreferates, Frau Dewald-Koch wird zum 
1. Mai 2017 in den Ruhestand verabschiedet. Die Nachfolge tritt Vera Schmidt an. 
Sie wird für den Bereich „Kinder- und Jugendhilferecht und freiwillige Dienste“ zu-
ständig sein. Sie übernimmt zum 1. Mai 2017 die Referatsleitung.  

 Die Ombudstelle Kinder- und Jugendhilfe beim Bürgerbeauftragen des Landes 
Rheinland-Pfalz wird am 24. April 2017 in einer Pressekonferenz in Anwesenheit 
von Ministerin Anne Spiegel vorgestellt. Es wird empfohlen, den Bürgerbeauftrag-
ten von Rheinland-Pfalz in den Landesjugendhilfeausschuss einzuladen, um ei-
nen ersten Austausch zur Arbeit der Ombudstelle vorzunehmen.  
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 Zum Thema „Eigenständige Jugendpolitik“ gibt es ein neues Förderprogramm. 
Das Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz 
hat in einem Schreiben die Details, unter anderem Besonderheiten, Förderkrite-
rien und Antragsfristen mitgeteilt.  

 Zum Referentenentwurf der SGB VIII Reform hat das Ministerium aufgrund der 
kurzen Frist von 4 Arbeitstagen keine Stellungnahme abgegeben, jedoch seine 
Haltung zur Gesetzesnovellierung deutlich gemacht. Die angestrebte inklusive 
Kinder- und Jugendhilfe findet sich in der neusten Fassung des Referentenent-
wurfes nicht mehr in dem gewünschten Umfang wieder.  

 

Dr. Thomas Posern fragt, ob bei der Entwicklung neuer Förderrichtlinien im Bereich 
der Familienbildung auch die Träger der Familienbildungsstätten beteiligt werden.  
Claudia Porr geht davon aus. Sie nimmt die Fragestellung für Herrn Lohest mit, der 
sie beantworten wird. 

 

Peter Lerch fragt, ob die Fördergelder für die eigenständige Jugendpolitik eine dauer-
hafte Förderung sein werden und ob eine Co-Finanzierung der Kommunen nötig sei.  

Lucia Stanko erläutert, dass es sich grundsätzlich um eine Dauerfinanzierung handelt. 
Bei der Jugendsozialarbeit würde eine Co-Finanzierung benötigt. Das Förderpro-
gramm ist auf zwei Jahre angelegt, um erstmal Erfahrungswerte zu sammeln. Ein 
Ausbau über die zwei Jahre hinaus ist anvisiert. 

 

Für die Verwaltung des Landesjugendamtes berichtet Birgit Zeller zu sieben Punkten: 

 Die aktuelle SGB VIII Reform umfasst nicht die Inklusion. Sie umfasst auch nicht 
die Weiterentwicklung der Steuerungsvorstellungen, die ursprünglich darin enthal-
ten waren. Es handelt sich um eine kleine SGB VIII Reform mit gesetzlichen Än-
derungen, die trotzdem einer differenzierten Auseinandersetzung bedarf.  

 Das Referat 37 „Kindertagesstätten“ beschäftigt sich mit dem Rechnungshofbe-
richt und mit der einhergehenden Kitagesetzesnovellierung. Es ist eine Steue-
rungsgruppe installiert worden. Die Steuerungsgruppe ist eng eingebunden in die 
Weiterentwicklungsfragen die hier vorzunehmen sind. Für die administrative Um-
setzung werden Änderungen einhergehen. Diesbezüglich sind Informationsrund-
schreiben an die örtliche Ebene versandt worden. 

 Die Kostenerstattung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge nach dem Altver-
fahren ist im vollen Gange. Sie müssen bis zum 30. Juni 2017 abgeschlossen 
sein. Die rheinland-pfälzischen Kommunen haben von der Landesregierung eine 
Abschlagszahlung in Höhe von 70 % für die bisher geleisteten Aufwendungen er-
halten.  

 Am 21. Juni 2017 findet die erste große Kinderschutzkonferenz in Mainz statt.  

 Die Beratungsstelle Salam gegen islamistische Radikalisierung wird ab dem 
15. Mai 2017 im Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung angesiedelt 
sein. In einer der nächsten Sitzungen des Landesjugendhilfeausschusses sollte 
der Beratungsstelle ein gesonderter Tagesordnungspunkt gewidmet werden.  
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 Barbara Liß ist seit dem 1. Februar 2017 als Referatsleitung im Referat 35 „Schutz 
von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen, Betriebserlaubnisverfahren, Zent-
rale Beratungsstelle für Kinderschutz“ eingesetzt.  

 Im Herbst finden die Aktionswochen der BAG Landesjugendämter mit dem 
Schwerpunkt „Personalgewinnung“ für die öffentlichen Träger statt. Die institutio-
nelle Arbeit der Jugendämter soll attraktiv in die Öffentlichkeit transportiert wer-
den, um eine Personalgewinnung voranzutreiben.  

 

Sybille Nonninger ergänzt mit einem Punkt:  

 Am 1. Juni 2017 findet die 18. Jahrestagung der Landesarbeitsgemeinschaft Ju-
gendhilfeplanung im Heinrich-Pesch-Haus in Ludwigshafen statt. Sie läuft unter 
dem Motto: „Eigenständige Jugendpolitik in der Kommune – Eine Herausforde-
rung für politische Steuerung, Planung und Fachressorts“.  
Prof. Dr. Wolfgang Schröer von der Universität Hildesheim wird die Ergebnisse 
des 15. Kinder- und Jugendberichtes des Bundes vorstellen. Die Themen „Beteili-
gung, Partizipation junger Menschen und Demokratiebildung“ werden einen gro-
ßen Stellenwert auf der Tagung haben.  

zu TOP 6: Vorlage Nr. 6  
Sammlung und erste Erörterung von Themen für die 15 Amtsperi-
ode des Landesjugendhilfeausschusses 

Die Verwaltung ist im Vorfeld beauftragt worden, in einem Umlaufverfahren die Vor-
schläge der Mitglieder zum zukünftigen Arbeitsprogramm des Landesjugendhilfeaus-
schusses zu sammeln, zu sichten und aufzubereiten. Zu Beginn der Sitzung haben 
die Mitglieder die Möglichkeit bekommen, durch Markierung von Klebepunkten eine 
Gewichtung der Themenvorschlage vorzunehmen.  

Die Themenvorschläge werden kurz durch Sybille Nonninger vorgestellt und erläutert. 
Die Schwerpunkte des Landesjugendhilfeausschusses in der 15. Amtsperiode werden 
wie folgt festgelegt:  

1. Partizipation 

2. Integration 

3. Teilhabe 

Inhaltliche Themengebiete zu den o. g. Schwerpunktgebieten werden mit großer 
Mehrheit der Mitglieder wie folgt benannt:  

1. Demokratiebildung 

2. Fachkräftemangel allgemein sowie im Bereich HzE 

3. Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge sowie Integration der Flüchtlingskinder und 
ihre Familien  

4. Kita-Novelle 

Albrecht Bähr weist darauf hin, dass die Fachausschüsse immer die Möglichkeit ha-
ben weitere Themenvorschläge und Arbeitsaufträge in den Landesjugendhilfeaus-
schuss einzubringen und einzuholen. 
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zu TOP 7: Vorlage Nr. 7 
Berichterstattung über das Praxisentwicklungsprojekt zur Profilie-
rung von Jugendarbeit in Rheinland-Pfalz 
hier: Verlauf, Ergebnisse, Perspektiven 

Lucia Stanko aus dem Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Ver-
braucherschutz berichtet zum Praxisentwicklungsprojekt zur Profilierung der Jugend-
arbeit in Rheinland-Pfalz. In ihrem Vortrag weist sie auf die Wichtigkeit des Projektes 
hin und benennt die Ergebnisse vom Praxisentwicklungsprojekt. 

Vor ca. 2 ½ Jahren hat die Landesregierung Rheinland-Pfalz mit einem Ministerrats-
beschluss die jugendpolitische Strategie „JES – jung, eigenständig, stark!“ auf den 
Weg gebracht, um die Bedürfnisse, Interessen und die Bedarfe junger Menschen stär-
ker in den gesellschaftspolitischen Mittelpunkt zu stellen. Die Jugendarbeit und Ju-
gendpolitik zu stärken bedeute auch unter anderem die Demokratiebildung zu fördern.  

Der zweite Kinder- und Jugendbericht Rheinland-Pfalz hat die Lebensphase „Jugend“ 
untersucht und deutlich gemacht, wie bedeutsam die Lebensphase „Jugend“ für junge 
Menschen und für deren Verhältnis zur Politik und Gesellschaft sind. Junge Menschen 
benötigen jenseits von Familie und Schule Angebote, die sie darin unterstützen ihren 
Platz in der Gesellschaft zu finden. Die Angebote aus der verbandlichen und der kom-
munalen Jugendarbeit bieten Kindern und Jugendlichen jene Erfahrungs- und Ent-
wicklungsräume, die sie brauchen. 

Der Beschluss des Landesjugendhilfeausschusses im Frühjahr 2013 „Jugendarbeit ist 
Pflichtaufgabe“ unterstreicht die Bedeutung und die Notwendigkeit der Jugendarbeit. 
Es war fachpolitisch wichtig, mit einem weiteren Beschluss des Landesjugendhilfeaus-
schusses das einmalige bundesweite Praxisentwicklungsprojekt (PEP) auf den Weg 
zu bringen. Das Praxisentwicklungsprojekt ist für das Ministerium eine wichtige Säule 
um landesweit die Jugendpolitik und die Jugendarbeit zu stärken. Die Ergebnisse aus 
dem Projekt zeigen, dass Fachkräfte der Jugendarbeit zentrale Partner sind um eine 
eigenständige Jugendpolitik kommunal umzusetzen und die Fachkräfte in ihren inter-
mediären Funktionen zu stärken. 

Aus Sicht des Ministeriums wird die Beendigung der ersten Modellphase des Praxis-
entwicklungsprojekts nicht mit einem Schlusspunkt gleichgesetzt, sondern vielmehr 
als Auftakt zur Weiterentwicklung und weiteren Verwendung des Praxisentwicklungs-
projekts in den Kommunen gesehen. Im Rahmen der Mittelerhöhung im Haushaltsjahr 
2017/2018 hat das Ministerium das neue Förderprogramm „JES“ installiert. Es würde 
einen erneuten Beschluss des Landesjugendhilfeausschusses, diesmal zur Träger-
schaft für die Neuauflage und Weiterentwicklung des Praxisentwicklungsprojekts zur 
Profilierung von Jugendarbeit vor Ort im Rahmen von JES begrüßen.  

 

Prof. Dr. Werner Lindner schließt sich an den Vortrag von Lucia Stanko an und be-
zieht sich in seiner Rede auf die „PEP-Dokumentation“. Um das Praxisentwicklungs-
projekt besser beurteilen zu können, müsse es in einem größeren Gesamtzusammen-
hang betrachtet werden. Seit einiger Zeit werde die Entstehung eines neuen Politikfel-
des, der eigenständigen Jugendpolitik, auf unterschiedlichen Ebenen wahrgenommen. 
Das neue Politikfeld benötige eigene Ressourcen und Aufmerksamkeit. Auf der Bun-
desebene sind greifbare Anzeichen für das neue Politikfeld zu erkennen. Die Jugend-
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politik in Rheinland-Pfalz hat die Bedeutung frühzeitig erkannt und konsequent voran-
getrieben. Die Erfolgsfaktoren für eine Jugendpolitik sind mit zwei Aspekten im Model-
projekt PEP deutlich geworden.  

1. Jugendpolitik macht Sinn, wenn die Jugendlichen auf der lokalen Ebene in ihren 
konkreten Interessen, Problemlagen und Lebenswelt erreicht werden.  

2. Die Kinder- und Jugendarbeit braucht Akteure und Institutionen vor Ort, um die 
verbandliche und kommunale Jugendarbeit umzusetzen.  

Die Fachkräfte der Jugendarbeit verfügen über konzeptionelle Grundlagenkompeten-
zen, die für die Umsetzung der Jugendpolitik vor Ort wichtig sind. Die Ziele, die As-
pekte der Partizipation, der selbständigen Lebensgestaltung, der Freiräume und der 
Bildung haben eine hohe Übereinstimmung mit den Zielen der Jugendpolitik. Mit dem 
neuen Politikfeld sind Chancen zur Aufwertung des Arbeitsfeldes gegeben. Neben der 
bisherigen sozialpädagogischen Arbeit im direkten Kontakt mit den Jugendlichen 
kommt durch das Praxisentwicklungsprojekt ein aktiver Gestaltungsauftrag für die Inf-

rastruktur hinzu. Das Handwerkzeug wird im Praxisentwicklungsprojekt ausprobiert 
und ausgewertet. Die eigene Netzwerkarbeit wird vor Ort beleuchtet und weiterentwi-
ckelt.  

Die Dokumentation zur Modelphase vom Praxisentwicklungsprojekt ist den Mitgliedern 
als Tischvorlage ausgehändigt worden. Sie bietet einen Einblick in die Strukturen der 
Projektarbeit, den Verlauf und weist auf Einzelergebnisse hin, die eine gute Starthilfe 
für eine Neuauflage des Praxisentwicklungsprojekts bieten.  

 

Albrecht Bähr bedankt sich für die Vorstellung der Ergebnisse zum Praxisentwick-
lungsprojekt und eröffnet die Diskussion. 

Prof. Ralf Haderlein fragt, ob das Projekt mit dem Angebot der Ganztagsschule kolli-
diert. Herr Prof. Lindner erläutert, dass das Projekt auf Daten und Fakten beruht, wo 
Jugendliche sind und was sie tun. Ganztagsschule ist ein Thema und wird in der Zu-
kunft berücksichtigt werden müssen. Programme und Aktivitäten müssten dann koor-
diniert werden. Frau Stanko ergänzt, dass im Rahmen des Förderprogrammes der ei-
genständigen Jugendpolitik unterschiedliche Kooperationspartner im Fachbereich 
übergreifend zusammenarbeiten und dazu zähle auch der Bereich „Schule und Ganz-
tagsschule“.  

Christiane Giersen schlägt vor, in der zweiten Auflage von PEP eine systematische 
Verbindung zwischen der Jugendarbeit und der Jugendsozialarbeit von benachteilig-
ten Kindern und Jugendlichen in den Blick zu nehmen. Der Fokus „Jugendarbeit“ 
sollte den Fokus „Jugendsozialarbeit“ notwendigerweise ergänzen. Prof. Werner Lind-
ner informiert, dass die Jugendsozialarbeit nicht ausgeschlossen ist, da das Wissen 
über die Jugendlichen eine Grundlage im PEP-Projekt darstellt und zwangsläufig auch 

Jugendliche in den Blick rücken, deren Lebenslage durch Probleme gekennzeichnet 
ist.  

Peter Lerch fragt, wie das PEP-Projekt unter zunehmendem Konsolidierungsdruck der 
Kommunen, unter Schuldenbremse und stetig steigenden Kassenkrediten möglich ist. 
Die Finanzmittel in der offenen Jugendarbeit werden von der Kommunalaufsicht als 
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sog. freiwillige Leistungen behandelt. Landrat Michael Lieber schließt sich an und bit-
tet bei aller Diskussion und Erwartungshaltung, die an das Projekt gesetzt sind, die 
Belange der Kommunen mit einzubeziehen.  

Volker Steinberg berichtet aus seiner Erfahrung zur Modellphase von PEP und erläu-
tert, dass es im Personalbereich genügend Potential gibt für eine Umsetzung und 
Weiterführung von PEP 2. Er bezeichnet die Jugendpolitik als ein wichtiges Stand-
bein, um überhaupt in der Jugendarbeit voran zu kommen. Wenn Jugendlichen mer-
ken, dass sie ernst genommen werden und auch der Bürgermeister das Ganze unter-
stützt, bedarf es nicht viel an Geld. Einige Umsetzungen aus dem Projekt sind ohne 
Geld möglich und das neue Förderprogramm JES würde die Kommunen ebenfalls 
auch finanziell unterstützen. 

 

Albrecht Bähr bedankt sich bei den Protagonisten und macht folgenden Formulie-
rungsvorschlag:  

Der Landesjugendhilfeausschuss begrüßt ausdrücklich die Ergebnisse aus dem Pra-

xisentwicklungsprojekt und wünscht sich eine Weiterarbeit. Für diese Weiterarbeit ent-
wickelt der Fachausschuss 1 mit den Akteuren eine entsprechende Konzeption, die in 

der nächsten Sitzung des Landesjugendhilfeausschusses am 19. Juni 2017 verab-
schiedet werden soll.  

Der Formulierungsvorschlag wird zur Abstimmung gebracht und einstimmig an-
genommen. 

zu TOP 8: Vorlage Nr. 8 
Novellierung des SGB VIII – kritische Punkte / Stellungnahme 

Albrecht Bähr teilt zum Anfang des Tagesordnungspunktes mit, dass Ministerpräsi-
dentin Malu Dreyer auf das Schreiben des Landesjugendhilfeausschusses geantwor-
tet hat. Das Schreiben von Ministerpräsidentin Malu Dreyer ist den Mitgliedern mit der 
Einladung zur Sitzung zugesandt worden.  

Die Ministerpräsidentin bringt im Brief ihr Bedauern zum Ausdruck, dass es nicht ge-
lungen sei, die Perspektive der Landesregierung im Rahmen der SGB VIII Reform 
durchzusetzen. Sie möchte aber weiterhin mit der Landesregierung über die Legisla-
turperiode hinaus das Ziel nicht aus den Augen verlieren. 

Herr Bähr äußert, er habe selten ein so groß angekündigtes Bundesgesetzgebungs-
vorhaben erlebt, das am Ende so klein ausgefallen sei. Harsche Kritik übt er in wel-
cher Form die Kommunikation bisher mit den Partnern stattgefunden habe.  

Es ist bekannt geworden, dass das Gesetzgebungsverfahren in der jetzigen Legisla-
turperiode der Bundesregierung durchgepeitscht werden soll.  

Frau Nonninger erläutert kurz die Punkte, die aus Sicht der Verwaltung des Landesju-
gendamtes Probleme bergen. Die Berichtsvorlage ist der Niederschrift als Anlage bei-
gefügt.  
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Claudia Porr gibt zur SGB VIII Reform zwei allgemeine Hinweise: 

 Das Ministerium hat keine abschließende Festlegung, Haltung oder Einschätzung 
zu den genannten Regelungen, die in der Berichtsvorlage erläutert werden. Für 
das Ministerium besteht die Möglichkeit im Bundesratsverfahren konkrete Ände-
rungs- oder Entschließungsanträge einzubringen.  
Als ein Defizit des vorliegenden Gesetzesentwurfes wird gesehen, dass das 
Thema der inklusiven Kinder- und Jugendhilfe sich nicht in der Gesamtzuständig-
keit wiederfindet. 

 Im Gesetzesentwurf gibt es einen Änderungsvorschlag zur Einführung von Lan-
desrahmenverträgen im Bereich der umA. Durch die Änderung soll eine bessere 
Steuerungsmöglichkeit der Länder herbeigeführt werden. Hierzu gibt es einen Be-
schluss der Ministerpräsidentenkonferenz, der den Änderungsvorschlag unterbrei-
tet. Die Kritik der kommunalen Seite und der freien Träger daran wird vom Minis-
terium zur Kenntnis genommen. Das Ministerium befindet sich auch bei diesem 

Änderungspunkt in einem Meinungsbildungsprozess.  

 

Regine Käseberg berichtet aus Sicht des Bildungsministeriums, die die frühkindliche 
Bildung im Referentenentwurf betrifft.  

 Das Bildungsministerium bedauert ebenfalls, dass die Gesetzesänderungen nicht 
in ein inklusives Gesamtkonzept eingebettet sind.  

 Die Änderung in § 83 Abs. 3 SGB VIII, die Bildung eines Bundeselterngremiums, 
wird seitens des Bildungsministeriums kritisch gesehen. Unklar seien die Legiti-
mation des Gremiums und die Zusammensetzung einer Bundeselternvertretung.  

In der anschließenden Diskussion, schlägt Prof. Ralf Haderlein vor, die Berichtsvor-
lage zu Punkt 5 wie folgt zu ändern: „Die Kindertagespflege in anderen geeigneten 
Räumen ist aufgrund des Landesrechtsvorbehaltes schon jetzt möglich“. 

 

Albrecht Bähr bedankt sich für die Vorträge und fragt, welche Rolle der Landesjugend-
hilfeausschuss zum jetzigen Zeitpunkt noch einnehmen kann, um seine Stellung zum 
Gesetzesentwurf einzubringen.  

Christiane Giersen schlägt vor, eine grundsätzliche Aussage zum § 36 SGB VIII zu 
machen. Statt der Befähigung von Familien ihre Elternaufgabe wahrzunehmen, wird 
im Referentenentwurf ein defizitorientierter Blick eingenommen. In Rheinland-Pfalz 
wird seit Jahren die Familienaktivierung auch mit benachteiligten Familien vorangetrie-
ben, das würde durch die beabsichtigte Neuerung unterlaufen.  

Volker Steinberg empfiehlt die rheinland-pfälzischen Bundestagsabgeordneten anzu-
schreiben und die als prägnant angesehenen Änderungen im SGB VIII Verfahren zu 
benennen. 

Claus Eisenstein findet, der Landesjugendhilfeausschuss sollte Stellung zu einem ein-
heitlichen Jugendhilfeverfahren insbesondere im Hinblick auf die Regelung der umA‘s 
abgeben. Die Einführung von Sonderregelungen, um den Steuerungsmöglichkeiten 
der Länder gerecht zu werden, sollte die Einheit der Kinder- und Jugendhilfe nicht 
auseinander dividieren. 
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Claudia Porr ergänzt, dass die Änderungsklausel zu den Rahmenverträgen für die 
umA nicht von der Absicht bestimmt sein, eine Zweiklassengesellschaft der Kinder- 
und Jugendhilfe voranzutreiben. Es bestehe aber die Gefahr, eine Zweiklassengesell-
schaft der Kinder- und Jugendhilfe herbeizuführen durch die Finanzdebatten. Sie 
empfiehlt dem Landesjugendhilfeausschuss die Stellungnahme an die Ministerien wei-
terzuleiten. Die Ministerien können dann die beanstandeten Punkt prüfen und entspre-
chend im Bundesratsverfahren mit einem Änderungs- oder Entschließungsantrag 
agieren. Die zweite Möglichkeit des Landesjugendhilfeausschusses wäre direkt an 
den Bundestag zu gehen, wie Herr Steinberg empfohlen hat. Die dritte Möglichkeit ist, 
an das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend mit einer Stel-
lungnahme heranzutreten.  

Albrecht Bähr schlägt vor, die rheinland-pfälzischen Abgeordneten in einem Brief an-
zuschreiben und die kritischen Punkte entscheidend darzustellen. An das Bundesmi-
nisterium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ist bereits in der 14. Amtsperiode 

des Landesjugendhilfeausschusses ein Schreiben versandt worden. 
Albrecht Bähr bittet die Ministerien, die Belange aus rheinland-pfälzischer Sicht zur 
Gesetzesänderung im Bundesrat mit einzubringen.  

Für die Stellungnahme soll kurzfristig ein Treffen mit Vertretern der beiden Ministerien 
sowie der Verwaltung des Landesjugendamtes und den Vorsitzenden der Fachaus-
schüsse anberaumt werden. Dieses Treffen soll vor dem 2. Juni 2017 stattfinden, da 
der Beratungsausschuss für Familie und Jugend am 28. Juni 2017 und der Bundesrat 
am 7. Juli 2017 tagen.  

zu TOP 10: Vorlage Nr. 10 
Eckpunktepapier zur Weiterentwicklung, Steuerung und Finanzie-
rung der Hilfen zur Erziehung als gemeinsame Aufgabe öffentli-
cher und freier Träger 

Claudia Völcker führt in den Tagesordnungspunkt ein. 

Der Landesjugendhilfeausschuss beschließt einstimmig das Eckpunktepapier 
zur Weiterentwicklung, Steuerung und Finanzierung der Hilfen zur Erziehung als 
gemeinsame Aufgabe öffentlicher und freier Träger. Die Verwaltung wird mit der 
Veröffentlichung beauftragt.  

zu TOP 11: Vorlage Nr. 11 
Orientierungshilfe „Zusammenarbeit mit Eltern in Kindertagesein-
richtungen in Rheinland-Pfalz 

Peter Lerch stellt die Orientierungshilfe „Zusammenarbeit mit Eltern in Kindertagesein-

richtungen in Rheinland-Pfalz“ vor. Er bedankt sich bei Prof. Dr. Ralf Haderlein für die 
Leitung der Arbeitsgruppe, die mit einem hohen zeitlichen Aufwand verbunden war.  

Andreas Winheller vom Landeselternausschuss der Kindertagesstätten in Rheinland-
Pfalz begrüßt die Orientierungshilfe und schlägt vor, auf der Seite 11 in Zeile 29 in 
Klammern den Zusatz „Erziehungsprimate nach Artikel 6 GG“ einzufügen.  
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Albrecht Bähr empfiehlt, die Einleitung der Orientierungshilfe redaktionell zu bearbei-
ten. Die fachliche Ausführung in der Einleitung lese sich kompliziert und sollte auf-
grund der breiten Empfängergruppe in einer leichter verständlichen Sprache verfasst 
werden.  
Eine grundsätzliche Bemerkung des Vorsitzenden zum Themenkomplex ist, dass die 
Frage, welche Qualifikation die Erzieherinnen und Erzieher im 21. Jahrhundert benöti-
gen, ein noch ungelöster Punkt ist. Es fehle bei manchen Fachkräften womöglich auch 
an der intellektuellen Fähigkeit alles bewältigen zu können. Die Frage dürfe nicht au-
ßeracht gelassen werden, wenn eine qualitative Verbesserung erwünscht wird. Die 
Frage der inneren Einstellung des Personals in Kindertageseinrichtungen aber auch 
die Frage der Finanzen spiele an der Stelle eine entscheidende Rolle.  

Andreas Winheller widerspricht der Aussagen von Albrecht Bähr und gibt zu Protokoll, 
dass er die Einschätzung definitiv nicht teile. Er glaube nicht, dass eine inklusive und 
wertschätzende Haltung eine Frage von intellektueller Kompetenz oder einem akade-

mischen Ausbildungsgrad sei. Es sei Zweifels ohne eine Frage von Supervision und 
Coachingstrukturen.  

Herr Bähr stellt klar, er habe die Aussage nicht nur auf die Inklusion bezogen, sondern 
auf die grundsätzlich immer wieder neu hinzukommenden Herausforderungen an die 
Erzieherinnen und Erzieher. Die Herausforderungen liegen in der Sprachförderung, in 
der interkulturellen Kompetenz, der Sozialkompetenz wie aber auch in der Begleitung 
der Elternarbeit. 

Der Landesjugendhilfeausschuss beschließt einstimmig die Orientierungshilfe 
„Zusammenarbeit mit Eltern in Kindertageseinrichtungen in Rheinland-Pfalz“ in 
der redaktionell überarbeiteten Version mit der Ergänzung „Erziehungsprimate 
nach Artikel 6 GG“ auf Seit 11, Zeile 29. Die Verwaltung wird mit der Veröffentli-
chung beauftragt.  

zu TOP 12: Verschiedenes 
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Berichterstattung aus den Fachausschüssen des Landesjugendhilfeausschusses 
 
 
 

Vorlage zur Sitzung des LJHA am 24 April 2017 

Information aus dem Fachausschuss 1 07. April 2017 

 
 

Folgende Aufträge / Themen 
wurden bearbeitet: 

Stand der Beratung B = Beschluss im LJHA erforderlich 
I   = Information des LJHA 

Bericht Schulsozialarbeit und die Anbindung an das 
Bildungsministerium 

Frau Sissi Westrich informiert über die Schulsozialar-
beit als Angebot der Kinder und Jugendhilfe 

I 

Förderprogramme für die Jugendarbeit Der FA1 nimmt die Förderungsprogramme für Jugend-
arbeit zur Kenntnis.  

Da es auch eine Neuauflage von PEP im Rahmen der 
eigenständigen Jugendpolitik geben soll, bittet der FA1 
den LJHA zu beschließen, dass er für PEP2 erneut die 
Trägerschaft beim Jugendministerium beantragt. 

B 

Förderverfahren Ferienbetreuung von Schulkindern Die Ankündigung der neuen Fördersummen für Ferien 
Betreuung verstärkt die Ungleichheit zur Förderung 
von Jugendarbeit. 

I 

Positionspapier „Fachkräfte in der Jugendarbeit“ Der Fachausschuss beschäftigt sich mit weiteren Ver-
änderungen am Positionspapier 

I 
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Berichterstattung aus den Fachausschüssen des Landesjugendhilfeausschusses 
 
 
 

Vorlage zur Sitzung des LJHA am 7. April 2017 

Information aus dem Fachausschuss  FA 2 

 
 

Folgende Aufträge / Themen 
wurden bearbeitet: 

Stand der Beratung B = Beschluss im LJHA erforderlich 
I   = Information des LJHA 

Novelle des Kindertagesstättengesetzes  Der Fachausschuss 2 bittet den Landesjugendhil-
feausschuss, die in der separaten Vorlage aufge-
führten Prämissen für die Novelle des Kinderta-
gesstättengesetzes an geeigneter Stelle in das 
Gesetzgebungsverfahren einzubeziehen, bzw. 
einzubringen. 

B 
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Berichterstattung aus den Fachausschüssen des Landesjugendhilfeausschusses 
 
 
 

Vorlage zur Sitzung des LJHA am 24. April 2017 

Information aus dem Fachausschuss  FA 3 vom 04. April 2017 

 
 

Folgende Aufträge / Themen 
wurden bearbeitet: 

Stand der Beratung B = Beschluss im LJHA erforderlich 
I   = Information des LJHA 

Eckpunktepapier zur Steuerung der Hilfen zur Er-
ziehung  

Der Fachausschuss 3 beschließt einstimmig das 
Eckpunktepapier zur Steuerung der Hilfen zur Er-
ziehung und bittet den LJHA um eine Beschluss-
fassung. 

B 

Unterstützungsmaßnahmen für begleitete und un-
begleitete Flüchtlinge. 
Jugendhilfeangebote für systemsprengende junge 
Menschen in Rheinland-Pfalz – Sachstand und 
Perspektiven 

Der Fachausschuss 3 bittet um Erteilung eines 
Arbeitsauftrages zur Erstellung eines Papieres, 
das sich mit den Jugendhilfeangebote für beglei-
tete Flüchtlinge und ihren Familien beschäftigt.  

Es sollen die Bedarfe sowie der Zugang und An-
gebote für Maßnahmen im Rahmen der HzE be-
leuchtet werden. 

Des Weiteren sollen Rahmenbedingungen und 
Anforderungen für Fachkräfte formuliert werden.  

B 

 



 

Landesjugendamt 

12. April 2017 

 

Vorlage zu TOP 4 (Berichterstattung FA2) 
 
für die Sitzung des Landesjugendhilfeausschusses am 24. April 2017 

 

 

Novelle des Kindertagesstättengesetzes 

 

 

Berichterstatterin/Berichterstatter: Herr Lerch 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Fachausschuss 2 bittet den Landesjugendhilfeausschuss die folgenden grund-

sätzlichen Prämissen für die Novelle des Kindertagesstättengesetzes an geeigneter 

Stelle in das Gesetzgebungsverfahren einzubeziehen bzw. einzubringen: 

1. Grundsätzliche Sicherung einer qualitativen Kita-Arbeit auf Grundlage der Bil-

dungs- und Erziehungsempfehlungen für Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz 

plus Qualitätsempfehlungen, 

2. Vereinfachung, Verlässlichkeit, Planbarkeit Sicherheit und Transparenz der Fi-

nanzierung für alle Beteiligen des Systems, 

3. Entbürokratisierung des gesamten Verfahrens (sowohl Finanzierung als auch 

sonstige Administration). 

 

 

Erläuterungen: 

 

Der Fachausschuss 2 sieht in der Novelle des Kindertagesstättengesetzes einen Auf-

gabenschwerpunkt für diese Legislaturperiode. Daher hat er in seiner ersten Sitzung 



 2 

nach der Konstituierung das Thema gemeinsam mit der zuständigen Fachreferentin 

im Ministerium für Bildung Frau Xenia Roth erörtert.  

Folgende weitere Prämissen sollen aus Sicht des Fachausschusses auch berücksich-

tigt werden: 

■ Sicherstellung eines flächendeckenden, Struktur sichernden qualitativ gleich-

mäßigen Angebotes 

■ Sicherung der bestehenden Trägervielfalt 

■ Stärkung der Position der Kindertagesstättenleitung, auch durch entsprechende 

zeitliche Ressourcen 
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Landesjugendamt 
 

4. April 2017 

 

Vorlage Nr. 10 (15/04) zu TOP 10 
 
für die Sitzung des Landesjugendhilfeausschusses am 24. April 2017 

 

 

Eckpunktepapier zur Weiterentwicklung, Steuerung und Fi-
nanzierung der Hilfe zur Erziehung als gemeinsame Auf-
gabe öffentlicher und freier Träger 

Anlage: 1 

 

 

Berichterstatterin/Berichterstatter: Frau Völcker 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Der Landesjugendhilfeausschuss beschließt das Eckpunktepapier zur Weiter-

entwicklung, Steuerung und Finanzierung der Hilfe zur Erziehung als gemein-

same Aufgabe öffentlicher und freier Träger. Die Verwaltung wird mit der Veröf-

fentlichung beauftragt. 

 

 

Erläuterungen: 

Mit Beschluss des Landesjugendhilfeausschuss vom 24.11.2014 wurde der Fachaus-

schuss 3 – Hilfen zur Erziehung- mit der Erarbeitung eines Eckpunktepapiers zur 

Steuerung der Hilfen zur Erziehung beauftragt.  



 

Landesjugendamt 

4. April 2017 

 

Vorlage Nr. 11 (15/04) zu TOP 11 
 
für die Sitzung des Landesjugendhilfeausschusses am 24. April 2017 

 

 

Orientierungshilfe „Zusammenarbeit mit Eltern in Kinderta-
geseinrichtungen in Rheinland-Pfalz“ 
Anregungen und Orientierungen: Grundverständnis-Leitbild-Haltungen 

Anlage: 1 

 

 

Berichterstatterin/Berichterstatter: Herr Lerch 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Der Landesjugendhilfeausschuss beschließt die Orientierungshilfe „Zusammen-

arbeit mit Eltern in Kindertageseinrichtungen in Rheinland-Pfalz“. Die Verwal-

tung wird mit der Veröffentlichung beauftragt. 

 

 

Erläuterungen: 

Mit Beschluss vom 25. Februar 2013 hatte der LJHA den Fachausschuss 2 damit be-

auftragt, ein Positionspapier zur Elternarbeit in Kindertagesstätten zu erarbeiten. Am 

13. September 2012 fand zu diesem Thema ein Fachtag des Fachausschusses statt. 

Auf der Grundlage der Ergebnisse aus der Arbeitsgruppe: „Erziehungspartnerschaft - 

Sozialraum - Institution - Familie - U2“ dieses Fachtages wurde die vorliegende Orien-

tierungshilfe entwickelt.  

Arbeit mit und für Kinder und deren Familien stellt einen zentralen Aspekt der Arbeit in 

Kindertagesstätten dar. Diese Orientierungshilfe will alle Beteiligten dabei unterstüt-

zen, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen.  

Die Orientierungshilfe soll in Papierform veröffentlicht werden. 
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